
 
 

 

 

 

 

 

 

Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversiche-

rungsrecht 

 

 
vom 20. April 2023 (725 22 301 / 99) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Unfallversicherung 

 

 

Zweifel an der kreisärztlichen Beurteilung des Gesundheitszustands und der Leistungs-

fähigkeit, fragliche Bemessung Valideneinkommen nach LSE-Tabellen, Bemessung Inva-

lideneinkommen nach LSE-Tabellen, anwendbare Tabelle, Rückweisung an die Suva 

 
 
Besetzung Präsidentin Doris Vollenweider, Kantonsrichter Jgnaz Jermann, Kan-

tonsrichterin Elisabeth Berger Götz, Gerichtsschreiberin Margit Cam-
pell 
 
 

Parteien A.____, Beschwerdeführer, vertreten durch Natalie Matiaska, Advo-
katin, Fischmarkt 12, 4410 Liestal 

  
 
gegen 
 
 

 Suva, Rechtsabteilung, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerde-
gegnerin 
 

  
  
Betreff Leistungen  

 
 
 
A.1 Der 1972 geborene A.____ arbeitete ab 1. März 2011 als Chauffeur bei der Firma B.____ 
GmbH und war in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) 
obligatorisch gegen die Folgen von Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen versichert. Am 25. No-
vember 2011 verfehlte er mit vier Kisten von je circa 5 kg in den Händen beim Verlassen seines 
Transporters einen Tritt, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte auf die linke Schulter, wobei 
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er sich eine SLAP-Läsion zuzog. Die Suva anerkannte ihre Leistungspflicht, richtete Taggelder 
aus und übernahm die Heilbehandlungskosten. Am 30. September 2013 eröffnete sie dem Ver-
sicherten, dass sie ihre Leistungen per 1. Juli 2013 einstelle (act. 97). Dagegen wandte die Kran-
kentaggeldversicherung von A.____ ein (act. 98), dass der Unfall vom 25. November 2011 ge-
mäss Einschätzung ihres beratenden Arztes, Dr. med. C.____, FMH Chirurgie, eine richtungsge-
bende Verschlimmerung am linken Schultergelenk verursacht habe. Die Suva klärte in der Folge 
den rechtserheblichen Sachverhalt erneut ab. Mit Verfügung vom 7. November 2013 stellte sie 
ihre Leistungen rückwirkend per 24. September 2013 ein. Die dagegen durch die Krankentag-
geldversicherung und die Krankenkasse von A.____ eingereichten Einsprachen vom 11. bzw. 20. 
November 2013 wies die Suva mit Entscheid vom 25. April 2014 ab. 
 
A.2 Dagegen erhob A.____ am 28. Mai 2014 Beschwerde beim Kantonsgericht, Abteilung So-
zialversicherungsrecht (Kantonsgericht), und beantragte die Aufhebung des Einspracheent-
scheids vom 25. April 2014. Die Suva sei zu verpflichten, weiterhin die gesetzlichen Leistungen 
zu erbringen; unter o/e-Kostenfolge. Anlässlich der Urteilsberatung vom 11. Dezember 2014 kam 
das Kantonsgericht zum Schluss, dass eine abschliessende Beurteilung der Angelegenheit ge-
stützt auf die vorhandenen medizinischen Akten nicht möglich sei, weshalb es ein Gerichtsgut-
achten bei Dr. med. D.____, FMH Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-
apparats, in Auftrag gab. Gestützt auf dessen Gutachten vom 18. September 2015 und eine er-
gänzende Stellungnahme des behandelnden Schulterspezialisten Dr. med. E.____, 
FMH Chirurgie und Orthopädie, vom 19. Mai 2016 hiess das Kantonsgericht die Beschwerde mit 
Urteil vom 22. Dezember 2016 dahingehend gut, als es die Suva verpflichtete, A.____ für den 
Unfall vom 25. November 2011 über den 24. September 2013 hinaus bis zum 23. November 2014 
die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlungskosten und Taggelder) zu erbringen. Dieser Ent-
scheid erwuchs in Rechtskraft. 
 
A.3 Am 26. Oktober 2016 hatte sich der Versicherte bei der Eidgenössischen Invalidenver-
sicherung zum Leistungsbezug angemeldet. Unter Hinweis auf die Beschwerden an beiden 
Schultern ersuchte er um berufliche Integration bzw. um die Ausrichtung einer Rente. Am 25. No-
vember 2020 erteilte die IV-Stelle Basel-Landschaft Kostengutsprache für eine Umschulung zum 
diplomierten Kaufmann, welche A.____ am 10. Dezember 2021 mit Erwerb des Handelsdiploms 
VSH abschloss (act. 471). 
 
A.4 Am 29. Mai 2017 ging bei der Suva eine Rückfallmeldung ein. Demnach seien beim 
Versicherten seit September 2016 zunehmend Beschwerden an der linken Schulter aufgetreten, 
weshalb die am 25. September 2013 eingesetzte Schultertotalprothese am 30. Januar 2017 habe 
ersetzt werden müssen. Die Suva anerkannte ihre Leistungspflicht für den Rückfall und entrich-
tete die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlungskosten und Taggelder). Gestützt auf ihre Sach-
verhaltsabklärungen teilte sie dem Versicherten mit Verfügung vom 11. Mai 2022 mit, dass sie 
die vorübergehenden Leistungen per Ende April 2022 einstelle und er ab 1. Mai 2022 Anspruch 
auf eine Rente bei einem Invaliditätsgrad von 18 % sowie auf eine Integritätsentschädigung bei 
einer Einbusse der Integrität von 40 % habe. Weiter wurden dem Versicherten erhaltungsthera-
peutische Massnahmen in Form von einmal wöchentlich Physiotherapie, zwei bis drei Serien 
Akupunktur pro Jahr, die Fortsetzung der medikamentösen Therapie mit Tramal Spray-Pumpe 



 

 
 
Seite 3   http://www.bl.ch/kantonsgericht 

und Dafalgan bei Bedarf und alle sechs Monate eine Neuraltherapie mit medikamentöser Be-
handlung der Triggerpunkte im Bereich des Trapezius linksseitig zugesprochen. Diese Einschät-
zung stützte die Suva in erster Linie auf die Beurteilungen der Rehaklinik F.____ vom 25. Januar 
2022 und des Kreisarztes vom 28. März 2022, wonach der Versicherte in einer adaptierten Tä-
tigkeit zu 100 % arbeitsfähig sei, sofern er drei Zusatzpausen von je 15 Minuten täglich einlegen 
könne. Die gegen diesen Entscheid erhobene Einsprache wies die Suva am 23. September 2022 
ab. 
 
B. Gegen den Einspracheentscheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, welche 
A.____, vertreten durch Advokatin Natalie Matiaska, am 26. Oktober 2022 beim Kantonsgericht 
einreichte. Er beantragte, es sei ihm ab 1. Mai 2022 eine Rente basierend auf einer Erwerbsun-
fähigkeit von 80 % auszurichten und die bisher gewährten Erhaltungstherapien (Physiotherapie, 
Schmerzbehandlungen, monatliche Nervenblocker) seien von der Beschwerdegegnerin weiterhin 
in ungekürzter Form zu übernehmen; unter o/e-Kostenfolge. In formeller Hinsicht beantragte er, 
es sei zur Frage der Restarbeitsfähigkeit und der weiterhin angezeigten Therapiemassnahmen 
ein polydisziplinäres Gutachten unter Einbezug der Fachrichtungen Neurologie und chirurgische 
Orthopädie einzuholen. Es sei eine Parteiverhandlung durchzuführen, anlässlich welcher G.____, 
Lebensgefährtin des Beschwerdeführers und Geschäftsinhaberin der Firma B.____ GmbH, als 
Zeugin/Auskunftsperson zu befragen sei. Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgebracht, 
die Beschwerdegegnerin stütze ihren Entscheid auf unzureichende medizinische Unterlagen. Zu-
dem sei der Einkommensvergleich falsch vorgenommen worden. Das Valideneinkommen sei un-
ter Berücksichtigung des zuletzt erzielten Einkommens zu berechnen und dieses an die Nomi-
nallohnentwicklung anzupassen. Selbst wenn für die Bestimmung des Validenlohns die Lohn-
strukturerhebungen (LSE) des Bundesamts für Statistik heranzuziehen wären, sei dabei die LSE 
TA1_b 2020 zu berücksichtigen und nicht die Tabelle TA1. Schliesslich sei auf dem so berech-
neten Invalideneinkommen ein leidensbedingter Abzug von 20 % zu gewähren.  
 
C. Die Suva beantragte mit Schreiben vom 6. Dezember 2022, dass die Beschwerde vom 
26. Oktober 2022 abzuweisen sei. Auf weitere Ausführungen verzichtete sie. 
 
D. Am 4. Januar 2023 wurde der Fall dem Gericht zur Beurteilung überwiesen. 
 
E. Am 5. Januar 2023 reichte der Beschwerdeführer einen Bericht von Dr. E.____ vom 15. 
Dezember 2022 ein. Dieser attestierte dem Beschwerdeführer aufgrund der starken Schmerzen 
eine maximale Arbeitsfähigkeit von 50 %. Die Suva hielt dazu am 23. Januar 2023 fest, dass 
dieses Schreiben aus dem Recht zu weisen sei, da es erst nach Erlass des Einspracheentscheids 
vom 23. September 2022 ergangen sei. Weiter hielt sie an ihrem Antrag auf Abweisung der Be-
schwerde fest.  
 
F. Am 3. Februar 2023 wurde der Fall dem Gericht erneut zur Beurteilung überwiesen. 
 
G. Am 14. April 2023 liess der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertreterin ein Schrei-
ben einreichen, in welchem im Wesentlichen sein beruflicher Werdegang bei der Firma B.____ 
GmbH geschildert wurde. Demnach habe er zusammen mit seiner Lebensgefährtin G.____ im 
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Jahr 2010 diese Firma gegründet. Er habe aufgrund negativer Erfahrungen nach aussen hin nicht 
als Geschäftsführer in Erscheinung treten wollen. Aus diesem Grund sei nur G.____ als Ge-
schäftsführerin aufgetreten und habe sich ins Handelsregister eintragen lassen. Tatsächlich sei 
jedoch immer er die treibende Kraft im Unternehmen gewesen. Er habe sich nicht nur um die 
Chauffeure und das reibungslose Funktionieren der Transporte, sondern auch um die Kunden-
beziehungen und den Marketingauftritt gekümmert. Dies habe auch sein hohes Gehalt gerecht-
fertigt. Als er im Herbst 2016 einen Rückfall und im Rahmen der Operation vom 30. Januar 2017 
einen Traktionsschaden des Plexus brachialis erlitten habe, habe er während Monaten nicht mehr 
arbeiten können. Aus diesem Grund habe er zusammen mit G.____ entschieden, während seiner 
Heilbehandlungsphase die Tätigkeit der Firma herunterzufahren und den Chauffeuren aus wirt-
schaftlichen Gründen zu kündigen.  
 
H. Anlässlich der heutigen Parteiverhandlung, an welcher der Beschwerdeführer und seine 
Rechtsvertreterin, Advokatin Natalie Matisaka, sowie die Beschwerdegegnerin, vertreten durch 
Rechtsanwalt Bernard Disch, teilnahmen und G.____ als Auskunftsperson befragt wurde, hielten 
die Parteien grundsätzlich an ihren Anträgen und Standpunkten fest. Sinngemäss bestätigte der 
Beschwerdeführer die bereits im Schreiben vom 14. April 2023 gemachten Angaben und betonte 
erneut, immer die Hauptverantwortung in der Firma B.____ GmbH gehabt zu haben. Nach dem 
Rückfall bzw. der Schulteroperation von Ende Januar 2017 habe er wegen der dauernden 
Schmerzen und der Lähmung im linken Arm seine Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Aus 
diesem Grund sei die Geschäftstätigkeit der Firma B.____ GmbH heruntergefahren worden. 
G.____ habe aber den administrativen Teil der Arbeit weiterhin erledigt.  
 
Auf die konkreten Ausführungen während der Parteiverhandlung wird – soweit erforderlich – in 
den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 
 
 
Das Kantonsgericht zieht  i n  E r w ä g u n g : 
 
1.1. Gemäss Art. 56 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und Art. 1 Abs. 1 
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) vom 20. März 1981 kann gegen Ein-
spracheentscheide der Unfallversicherer beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht in-
nert 30 Tagen Beschwerde erhoben werden. Zuständig ist gemäss Art. 58 ATSG das Versiche-
rungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhe-
bung ihren Wohnsitz hat. Dieser befindet sich vorliegend in X.____. Gemäss § 54 Abs. 1 lit. a des 
Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezem-
ber 1993 beurteilt das Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft als einzige gerichtliche In-
stanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss 
Art. 56 ATSG. Es ist somit sachlich und örtlich für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde 
zuständig. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 26. Oktober 
2022 ist somit einzutreten.  
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1.2 Auf den 1. Januar 2017 sind die mit Bundesgesetz vom 25. September 2015 revidierten 
Bestimmungen des UVG in Kraft getreten. Zu den geänderten Normen gehört auch die Bestim-
mung von Art. 18 Abs. 1 UVG, welche den Anspruch auf eine Invalidenrente regelt. Laut der 
Übergangsbestimmung von Art. 118 Abs. 1 UVG werden jedoch Versicherungsleistungen für Er-
eignisse, die sich vor dem Inkrafttreten dieser revidierten Bestimmungen zugetragen haben, und 
für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, nach bisherigem Recht ge-
währt. So verhält es sich auch im vorliegenden Fall, weshalb nachfolgend auf das bis Ende De-
zember 2016 geltende Recht und die dazu ergangene Rechtsprechung Bezug genommen wird.  
 
2.1 Streitig und zu prüfen ist die Höhe des Rentenanspruchs des Beschwerdeführers ab 
1. Mai 2022. Massgebend ist der Sachverhalt, wie er sich bis zum Erlass des angefochtenen 
Einspracheentscheids vom 23. September 2022 entwickelte. Dieser Zeitpunkt bildet rechtspre-
chungsgemäss die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis (BGE 129 V 1 E 1.2). 
Spätere Arztberichte (und andere einschlägige Dokumente) sind nur dann in die Beurteilung mit 
einzubeziehen, wenn sie Rückschlüsse auf die im Zeitpunkt des Abschlusses des Verwaltungs-
verfahrens gegebene Situation erlauben (Urteil des Bundesgerichts vom 26. Januar 2017, 
9C_235/2016, 9C_235/2016, E. 4.2 mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 10. August 
2009, 9C_136/2009, E. 2.5).  
 
2.2 Die Höhe des Anspruchs auf eine Integritätsentschädigung ist mangels Anfechtung in 
(Teil-)Rechtskraft erwachsen und deshalb nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.  
 
3.1 Nach Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversiche-
rung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfäl-
len, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der 
versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehand-
lung). 
 
3.2.1 Gemäss Art. 11 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezem-
ber 1982 werden Versicherungsleistungen auch für Rückfälle und Spätfolgen gewährt. Rückfälle 
und Spätfolgen stellen besondere revisionsrechtliche Tatbestände dar (BGE 127 V 457 E. 4b, 
118 V 297 E. 2d). Bei einem Rückfall handelt es sich um das Wiederaufflackern einer vermeintlich 
geheilten Krankheit, sodass es zu ärztlicher Behandlung, möglicherweise sogar zu (weiterer) Ar-
beitsunfähigkeit kommt; von Spätfolgen spricht man, wenn ein scheinbar geheiltes Leiden im Ver-
laufe längerer Zeit organische oder psychische Veränderungen bewirkt, die zu einem andersge-
arteten Krankheitsbild führen können. Rückfälle und Spätfolgen schliessen somit begrifflich an 
ein bestehendes Unfallereignis an. Entsprechend können sie eine Leistungspflicht des Unfallver-
sicherers nur auslösen, wenn zwischen den erneut geltend gemachten Beschwerden und der 
seinerzeit beim versicherten Unfall erlittenen Gesundheitsschädigung ein natürlicher und adä-
quater Kausalzusammenhang besteht (Urteil des Bundesgerichts vom 4. Mai 2012, 
8C_714/2011, E. 3.2.1; BGE 118 V 269 E. 2c mit Hinweisen).  
 
3.2.2 Im vorliegenden Verfahren meldete der Beschwerdeführer am 29. Mai 2017 der Be-
schwerdegegnerin einen Rückfall. Die Suva forderte in der Folge den behandelnden Orthopäden 
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Dr. E.____ auf, sich zur Rückfallmeldung des Versicherten zu äussern. In seinem Verlaufsbericht, 
der am 24. Juli 2017 bei der Suva einging, führte er aus, dass der Beschwerdeführer seit Sep-
tember 2016 an massiven Bewegungsschmerzen an der linken Schulter gelitten habe, welche zu 
einer zweimaligen Spülung des Gelenks und schliesslich Ende Januar 2017 zu einem Prothesen-
wechsel geführt hätten. Die Suva unterbreitete diesen Verlaufsbericht von Dr. E.____ ihrem 
Kreisarzt Dr. med. H.____, FMH Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsap-
parats. Dieser hielt – nachdem er sowohl das Gutachten von Dr. D.____ vom 15. September 
2015 als auch das Urteil des Kantonsgerichts vom 22. Dezember 2016 zur Kenntnis genommen 
hatte – am 23. August 2017 fest, dass die Spülungen der Schulter vom 13. und 16. September 
2016 bei Infekt sowie der Wechsel der Schulterprothese am 30. Januar 2017 auf das Ereignis 
vom 25. November 2011 zurückzuführen seien. Die Suva anerkannte in der Folge ihre Leistungs-
pflicht aus dem ihr am 29. Mai 2017 gemeldeten Rückfall. 
 
4.1 Bei der Feststellung des Gesundheitszustands und insbesondere auch bei der Beurteilung 
der Arbeitsfähigkeit einer versicherten Person ist die rechtsanwendende Behörde – die Verwal-
tung und im Streitfall das Gericht –  auf Unterlagen angewiesen, die vorab von Ärztinnen und 
Ärzten zur Verfügung zu stellen sind. Deren Aufgabe ist es, den Gesundheitszustand zu beurtei-
len und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die 
versicherte Person arbeitsunfähig ist (vgl. BGE 115 V 133 E. 2, 114 V 310 E. 3c, 105 V 156 E. 1 
in fine). Darüber hinaus bilden die ärztlichen Stellungnahmen eine wichtige Grundlage für die 
Beurteilung der Zumutbarkeit, also der Frage, welche anderen Erwerbstätigkeiten als die zuletzt 
ausgeübte Berufsarbeit von der versicherten Person auf dem allgemeinen, ausgeglichenen und 
nach ihren persönlichen Verhältnissen in Frage kommenden Arbeitsmarkt zumutbarerweise noch 
verrichtet werden können (vgl. ULRICH MEYER-BLASER, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditäts-
schätzung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [Hrsg.], Rechtsfragen der Invalidität in der So-
zialversicherung, St. Gallen 1999, S. 20 f. mit Hinweisen). 
 
4.2 Das Gericht hat die medizinischen Unterlagen nach dem für den Sozialversicherungspro-
zess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. Art. 61 lit. c ATSG) –  wie alle anderen 
Beweismittel –  frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflicht-
gemäss zu würdigen. Dies bedeutet, dass das Sozialversicherungsgericht alle relevanten Be-
weismittel, unabhängig, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden 
hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs 
gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden medizinischen Berichten den 
Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdigen und die Gründe anzu-
geben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt. Hinsichtlich 
des Beweiswertes eines Arztberichtes ist demnach entscheidend, ob der Bericht für die streitigen 
Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden 
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung 
der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuch-
tet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des Experten begründet sind. Ausschlagge-
bend für den Beweiswert ist somit grundsätzlich weder die Herkunft eines Beweismittels noch die 
Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gut-
achten (BGE 125 V 351 E. 3a, 122 V 160 E. 1c; AHI-Praxis 2001 S. 113 E. 3a). 
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4.3 Dennoch erachtet es die Rechtsprechung mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung 
als vereinbar, in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien 
für die Beweiswürdigung aufzustellen (vgl. die ausführlichen Zusammenstellungen dieser Richt-
linien in BGE 125 V 351 E. 3b und in AHI-Praxis 2001 S. 114 E. 3b, jeweils mit weiteren Hinwei-
sen). So ist den im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eingeholten Gutachten externer Spezi-
alärztinnen und -ärzte, welche aufgrund eingehender Beobachtungen und Untersuchungen sowie 
nach Einsicht in die Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu schlüssigen 
Ergebnissen gelangen, bei der Beweiswürdigung volle Beweiskraft zuzuerkennen, solange nicht 
konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb mit 
weiteren Hinweisen).  
 
4.4.1 Stützt sich der angefochtene Entscheid hingegen ausschliesslich auf versicherungsin-
terne medizinische Unterlagen, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. 
In solchen Fällen sind bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der 
ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen vorzunehmen (Urteil des Bundesgerichts vom 
14. Mai 2019, 9C_143/2019, E. 4.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat diese Praxis in einem 
neuen Entscheid vom 28. Februar 2023, 8C_427/2022, E. 5.3 erneut unterstrichen. So sei für die 
Bejahung geringer Zweifel an einer versicherungsinternen Beurteilung, die weitere Abklärungen 
nötig machen würden, nicht erforderlich, dass mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit ein anderer Sachverhalt nachgewiesen sei.  
 
4.4.2 In Bezug auf Berichte von behandelnden Ärzten darf und soll das Gericht der Erfahrungs-
tatsache Rechnung tragen, dass diese mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrau-
ensstellung in Zweifelsfällen eher zu Gunsten ihrer Patientinnen und Patienten aussagen (BGE 
125 V 351 E. 3b/cc). Die unterschiedliche Natur von Behandlungsauftrag des therapeutisch täti-
gen (Fach-)Arztes einerseits und von Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten fachmedizini-
schen Experten anderseits (BGE 124 I 170 E. 4; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsge-
richts [EVG; heute: Bundesgericht, 1. und 2. öffentlich-rechtliche Abteilungen] vom 13. Juni 2001, 
I 506/00, E. 2b) lässt nicht zu, ein Administrativ- oder Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen 
und zum Anlass weiterer Abklärungen zu nehmen, wenn die behandelnden Ärzte zu anderslau-
tenden Einschätzungen gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende 
Beurteilung aufdrängt, weil die behandelnden Ärzte wichtige –  und nicht rein subjektiver ärztli-
cher Interpretation entspringende –  Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung uner-
kannt oder ungewürdigt geblieben sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Mai 2007, I 514/06, 
E. 2.2.1 mit Hinweisen). 
 
5. Das Administrativverfahren und der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Un-
tersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben 
die Verwaltung und das Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen für die richtige und voll-
ständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Diese Untersuchungspflicht 
dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsa-
chen hinreichende Klarheit besteht (Urteil des Bundesgerichts vom 6. Februar 2008, 
8C_163/2007, E. 3.2). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der Sach- und Rechtslage. Gestützt 
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auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leis-
tungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschie-
den werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 7. März 2019, 9C_57/2019, E. 3.2). 
 
6.1 Im vorliegenden Verfahren sind im Wesentlichen nachfolgende Berichte zu berücksich-
tigen: 
 
6.2.1 Zunächst ist auf das vom Kantonsgericht im Beschwerdeverfahren KGSV 725 14 159 in 
Auftrag gegebene Gutachten von Dr. D.____ vom 18. September 2015 hinzuweisen. Dr. D.____ 
diagnostizierte mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit einen Status nach Implantation einer 
schaftlosen Schultertotalprothese links mit/bei Omarthrose, Status nach arthroskopischer Adhä-
siolyse bei Frozen Shoulder (10. August 2012), Status nach Schulterarthroskopie und Bizeps-
tenodese, Intervallnaht über Mini-open am 30. Januar 2012 und Sturz am 25. November 2011. 
Ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit bestünden eine schwere Omarthrose rechts mit/bei 
Status nach Refixierung der distalen Bicepssehne und der Pectoralis major-Sehne sowie Status 
nach Patellafraktur links im Alter von 15 Jahren (konservativ therapiert, anamnestisch mit retro-
patellarer Knorpelläsion). Dr. D.____ hielt fest, dass die SLAP-Läsion im MRI, welches 16 Monate 
vor der Operation (recte: Unfall) erstellt worden sei, noch nicht diagnostiziert worden sei. Daher 
sei diese mit überwiegender Wahrscheinlichkeit durch den Unfall ausgelöst worden. Auch die 
lntervallläsion habe ihre Ursache im Unfall. ln Folge der operativen Versorgung sei die Entwick-
lung einer Frozen Shoulder ebenso eine indirekte Unfallfolge wie die Implantation der Prothese. 
Als Vorzustand bestehe eine Omarthrose links. Diese sei mittels konventioneller radiologischer 
Diagnostik und MRI gesichert. Es habe jedoch bis zum Zeitpunkt des Unfalls eine subjektive Be-
schwerdefreiheit bestanden und es sei keine spezifische Therapie durchgeführt worden. In der 
medizinischen Beurteilung hielt Dr. D.____ zusammengefasst fest, dass es sowohl durch die am 
25. November 2011 entstandene SLAP-Läsion als auch durch die operative Therapie und die 
Frozen Shoulder zu einer Verschlimmerung der vorbestehenden Omarthrose gekommen sei. Aus 
seiner Sicht liege eine richtungsgebende Verschlimmerung des Vorzustands durch das Ereignis 
vom 25. November 2011 vor und der Status quo sine sei nicht erreicht worden.  
 
6.2.2 Da dem Gutachten von Dr. D.____ vom 18. September 2015 einzig zu entnehmen war, 
dass der Beschwerdeführer im Untersuchungszeitpunkt in der angestammten Tätigkeit zu 100 % 
arbeitsunfähig gewesen sei, holte das Kantonsgericht eine ergänzende Stellungnahme bei Dr. 
E.____ ein. Dieser teilte am 19. Mai 2016 mit, er habe beim Beschwerdeführer am 25. September 
2013 eine Schultertotalprothese links implantiert. Im Anschluss an die Operation habe eine 
100%ige Arbeitsunfähigkeit bestanden. Aufgrund persistierender Beschwerden und dem Nach-
weis einer subtotalen Ruptur der refixierten Sehne des Subscapularis sei am 5. März 2014 eine 
Revision der linken Schulter durchgeführt worden. Die physiotherapeutische Begleitbehandlung, 
der Kraftaufbau und die Verbesserung der Mobilisation seien den ganzen Sommer 2014 durch-
geführt worden und ab Herbst 2014 habe ein befriedigender Zustand bestanden. In der Konsul-
tation vom 1. September 2014 habe sich eine gute Beweglichkeit der linken Schulter gezeigt. Es 
seien aber noch Restbeschwerden vorhanden gewesen. Daraufhin sei ab 8. September 2014 
eine Arbeitsfähigkeit von 50 % attestiert worden. Aufgrund von Schmerzen bei Überlastung sei 
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der Beschwerdeführer ab 10. September 2014 bis 28. September 2014 wiederum zu 100 % ar-
beitsunfähig gewesen. Ab 29. September 2014 habe eine 50%ige Arbeitsfähigkeit bestanden. In 
der letzten Konsultation vom 4. November 2014 habe sich ein unverändert günstiger Verlauf ge-
zeigt und der Beschwerdeführer wäre betreffend die linke Schulter wieder voll arbeitsfähig gewe-
sen. Da aber zunehmende Beschwerden in der rechten Schulter hinzugekommen seien, hätte 
insgesamt keine höhere Arbeitsfähigkeit attestiert werden können. Mittlerweile sei der Beschwer-
deführer auch an der rechten Schulter operiert worden. Dies sei zwar nicht Gegenstand des vor-
liegenden Verfahrens, erschwere aber die Antwort, ab wann der Beschwerdeführer in Bezug auf 
die linke Schulter wieder voll arbeitsfähig gewesen sei. Dies sei theoretisch auf den 1. Dezember 
2014 festzulegen. 
 
6.3.1 Im Rahmen des am 29. Mai 2017 gemeldeten Rückfalls berichtete Dr. E.____ in seinem 
Verlaufsbericht, der am 24. Juli 2017 bei der Suva einging, dass der Beschwerdeführer ihn im 
September 2016 mit massiven Bewegungsschmerzen an der linken Schulter aufgesucht habe. 
Er habe in der Folge das Gelenk punktiert. Trotz Antibiotikaabgabe während drei Monaten habe 
der Beschwerdeführer weiter leichtgradige Schulterbeschwerden gehabt. Im Rahmen einer Kon-
trolle am 5. Januar 2017 sei der Verdacht auf einen persistierenden Infekt mit dem Propionibac-
terium acnes aufgekommen, weshalb nochmals eine Punktion beider Schultern vorgenommen 
worden sei. Am 30. Januar 2017 sei die Schulterprothese links ersetzt worden. Im weiteren Ver-
lauf hätten die Beschwerden an beiden Schultern persistiert, wobei die linke Schulter eindeutig 
stärker betroffen gewesen sei. Dr. E.____ attestierte dem Beschwerdeführer eine 100%ige Ar-
beitsunfähigkeit. 
 
6.3.2 Der Suva-Kreisarzt Dr. H.____ äusserte sich am 22. bzw. am 23. August 2017 zur Rück-
fallmeldung und bestätigte schliesslich, dass sämtliche Eingriffe an der linken Schulter auf das 
Unfallereignis vom 25. November 2011 zurückzuführen seien. 
 
6.3.3 Am 23. August 2017 berichtete Dr. med. I.____, FMH Neurologie, dass sich klinisch-
neurologisch eine ausgeprägte Atrophie des linken Deltoideus mit massiv eingeschränkter Be-
weglichkeit im Schultergelenk zeige. Sie diagnostizierte eine Atrophie des linken Deltoideus in-
aktivitätsbedingt im Rahmen der orthopädischen Problematik, eine unauffällige Elektromyogra-
phie des Musculus deltoideus links ohne Hinweise auf eine (residuelle) Neuropathie des Nervus 
axillaris, einen Status nach traktionsbedingter, in erster Linie demyelinisierender Neuropathie des 
linken Armplexus bei Status nach Schulterprothesenwechsel Ende Januar 2017 mit/bei residuel-
ler Hypästhesie im Bereich des Nervus cutaneus antebrachii lateralis sowie des Nervus medianus 
links und ein mittelschweres Karpaltunnelsyndrom links sowie ein mässiggradiges rechts. Dr. 
I.____ hielt aufgrund ihrer Untersuchung zusammengefasst fest, dass die residuelle Hypästhesie 
im Rahmen einer leichten residuellen Schädigung des Nervus medianus bzw. des Nervus cuta-
neus antebrachii lateralis bei Status nach Armplexusläsion bedingt sei. Eine weitere Verbesse-
rung sei in den nächsten Monaten durchaus möglich. Insgesamt dürfe die Prognose aufgrund der 
elektroneurographischen Befunde als günstig angesehen werden. 
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6.3.4 Nach einem persistierenden Verlauf musste sich der Beschwerdeführer am 3. März 2019 
erneut einer Operation an der linken Schulter unterziehen. Dabei sei die anatomische Schulter-
prothese links durch eine inversive Prothese ersetzt worden (act. 300). Dr. E.____ hielt in seinem 
Verlaufsbericht vom 10. April 2019 fest, dass radiologisch ein gutes Resultat vorliege. Die Funk-
tion sei jedoch noch nicht wiederhergestellt. Dies sei einerseits auf eine erneute Reizung des 
Plexus brachialis und andererseits darauf zurückzuführen, dass durch die eingesetzte inverse 
Prothese der Arm verlängert worden sei und sich die Bizeps- sowie die Coracobrachialissehnen 
noch nicht an die neue Situation gewöhnt hätten.  
 
6.3.5  Der Beschwerdeführer befand sich vom 7. August 2019 bis 4. September 2019 in der 
Rehaklinik F.____. Im Austrittsbericht vom 6. September 2019 wurden eine Schulterdistorsion 
links mit SLAP-Läsion Grad IV und eine Intervallläsion und eine Anpassungsstörung, ängstlich-
misstrauische und depressiv-agitierte Reaktion gemischt (ICD-10 F43.22) diagnostiziert. In der 
zusammenfassenden Beurteilung wurde unter anderem ausgeführt, dass während der Rehabili-
tation eine psychosomatische Abklärung stattgefunden habe. Dabei hätte sich ergeben, dass der 
Beschwerdeführer während des Reha-Aufenthalts eine gereizt-ängstlich-abwehrende-misstraui-
sche und etwas deprimiert-agitierte Grundstimmung gezeigt habe. Er sei blockiert durch die Vor-
stellung, dass er nach dem letzten Prothesenwechsel und der aktuell sehr eingeschränkten Be-
weglichkeit der linken Schulter den Beruf als LKW-Chauffeur nicht wieder ausüben könne. In 
somatischer Hinsicht hätten sechs Monate nach dem dritten Schulterprothesenwechsel links bei 
Austritt noch deutliche Bewegungseinschränkungen in der linken Schulter bestanden. Es habe 
sich klinisch das Bild einer Frozen Shoulder links präsentiert. Es seien aber ein Kraftzuwachs und 
eine bessere Ansteuerung der Schultergürtelmuskulatur links festzustellen. Es seien auch bes-
sere Haltungen in der Halswirbel- und der Brustwirbelsäule erreicht worden. Nach anfänglicher 
Schmerzexazerbation habe sich das Schmerzniveau wieder auf dem für den Versicherten ge-
wohnten Niveau eingependelt; eine Besserung der Schmerzen habe hingegen nicht erreicht wer-
den können. Gemäss Einschätzung des behandelnden Orthopäden sei aufgrund der komplexen 
Konstellation bei der linken Schulter nach dreimaligem Prothesenwechsel jedoch von einer 2-
jährigen Heilungsphase auszugehen. Die objektivierbaren Befunde bei Austritt entsprächen im 
Wesentlichen denen beim Eintritt. Aufgrund der Diagnosen und der klinischen sowie der radiolo-
gischen Befunde würden sich die noch vorhandenen Restbeschwerden und Funktionseinschrän-
kungen bezüglich der linken Schulter sowohl in ihrer Lokalisation als auch in der Intensität voll-
umfänglich erklären lassen. In Bezug auf die Arbeitsfähigkeit/Zumutbarkeit und Eingliederungs-
perspektive wurde festgestellt, dass aus psychiatrischer Sicht keine arbeitsrelevante Leistungs-
minderung vorliege. Die angestammte Tätigkeit sei aus somatischer Sicht aktuell nicht zumutbar, 
da die Anforderungen zu hoch seien (körperlich schwere Tätigkeit). Die Zumutbarkeit in ange-
passten Tätigkeiten könne noch nicht festgelegt werden, da der Versicherte sich derzeit noch in 
der medizinischen Phase befinde. Zusammenfassend wurde dem Beschwerdeführer aktuell eine 
volle Arbeitsunfähigkeit in sämtlichen Tätigkeiten attestiert.  
 
6.3.6 Am 22. Juni 2020 fand eine kreisärztliche Untersuchung statt (act. 405). Dr. H.____ kam 
dabei zum Schluss, dass an der linken Schulter ein medizinischer Endzustand vorliege. Weitere 
Eingriffe seien weder geplant noch notwendig. Der linke Arm könne aktiv nur minimal bewegt 
werden und die Muskulatur sei verkümmert. Die Belastungsgrenze auf Gürtelhöhe betrage 1 kg. 
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Eine ganztägige Präsenz sei zumutbar, allerdings müssten dem Versicherten (zu den üblichen 
Pausen) zusätzlich drei Pausen von je 15 Minuten zugestanden werden. Weiter hielt der Kreisarzt 
fest, dass eine Integritätsentschädigung geschuldet sei. Aktuell gehe der Versicherte zweimal pro 
Woche in die Physiotherapie sowie einmal zur Akupunktur. Die Erhaltungstherapie werde nach 
Beurteilung der Restfolgen neu überprüft. 
 
6.3.7 Auf Empfehlung des Kreisarztes Dr. H.____ vom 30. November 2021 unterzog sich der 
Versicherte am 10. und 11. Januar 2022 einer Abklärung mit Evaluation der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit (EFL) in der Rehaklinik F.____. Dem Bericht vom 25. Januar 2022 ist zu entneh-
men, dass die während der Abklärung (mit EFL) erhobenen Resultate der physischen Leistungs-
tests für die Beurteilung der zumutbaren Belastbarkeit aufgrund einer beobachteten erheblichen 
Symptomausweitung nicht verwertbar seien. Der Beschwerdeführer hätte bei guter Anstrengung 
eine bessere Leistung erbringen können. Das Ausmass der demonstrierten physischen Ein-
schränkungen lasse sich mit den objektivierbaren pathologischen Befunden ungenügend erklä-
ren. Die Beurteilung der Zumutbarkeit stütze sich deshalb wesentlich auf medizinisch-theoreti-
sche Überlegungen, unter Berücksichtigung der Beobachtungen bei den Leistungstests. Eine 
weitergehende Einschränkung der Belastbarkeit lasse sich medizinisch-theoretisch nicht begrün-
den. Zwar seien die Tätigkeiten als Teamleiter und Chauffeur nicht mehr zumutbar, da es sich 
um sehr schwere Arbeiten mit notwendigem, beidseitigem sicherem Einsatz der oberen Extremi-
täten handle. Hingegen sei eine sehr leichte Arbeit ganztags möglich. Dabei sei die linke Hand 
nur als aktive Hilfshand einsetzbar. Zudem seien Tätigkeiten über Gürtelhöhe nicht möglich und 
es seien Vibrationsbelastung und Schläge zu vermeiden.  
 
6.3.8 Der Kreisarzt Dr. H.____ untersuchte den Beschwerdeführer am 28. März 2022 erneut 
(act. 495). Im gleichentags erstellten Bericht bestätigte er, dass der medizinische Endzustand für 
die linke Schulter unter Berücksichtigung des Gesamtverlaufs erreicht sei. Mit einer wesentlichen 
und namhaften Besserung sei im weiteren Verlauf nicht mehr zu rechnen. Das Belastbarkeitspro-
fil auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bezogen auf die linke Schulter sehe eine ganztägige Tätig-
keit vor. Es seien aber nur sehr leichte Tätigkeiten zumutbar, bei welchen mit der linken Hand nur 
auf Gürtelhöhe gearbeitet werden dürfe. Ebenso könne der Versicherte keine Leitern und Gerüste 
besteigen und keine absturzgefährdeten Positionen einnehmen. Zudem seien Vibrationsbelas-
tungen für den linken Arm zu vermeiden und es dürften auch keine körperfernen Arbeiten mit 
dem linken Arm verrichten werden. Zusätzlich zur regulären Pausenzeit seien ihm dreimal 15 
Minuten Pause pro Tag zuzugestehen aufgrund einer Neuropathie des Armplexus links. Es be-
stünden keine unfallbedingten Einschränkungen für den rechten Arm und die Beine. Die Arbeits-
fähigkeit bestehe im Rahmen des formulierten Belastbarkeitsprofils. Dr. H_____ hielt weiter fest, 
dass um eine akute Verschlimmerung des Zustands im Bereich der linken Schulter zu verhindern, 
folgende Therapiemassnahmen notwendig seien: Einmal wöchentlich Physiotherapie, zwei bis 
drei Serien Akupunktur pro Jahr, Fortsetzung der medikamentösen Therapie mit Tramal Spray-
Pumpe und Dafalgan bei Bedarf. Zusätzlich sei alle sechs Monate eine Neuraltherapie mit medi-
kamentöser Behandlung der Triggerpunkte im Bereich des Trapezius linksseitig durchzuführen. 
 
6.3.9 In den Akten finden sich auch die Berichte von Dr. med. J.____, FMH Anästhesiologie. 
Dr. J.____ diagnostizierte am 12. Februar 2021 ein Funktionsdefizit der linken Schulter bei Status 
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nach inverser Schulterprothese links, einen Status nach multiplen Eingriffen, Prothesenwechseln 
und Protheseninfektion mit Läsion des Plexus brachialis links und sekundäre, massive Myogelo-
sen der scapulären und nuchalen Muskulatur links. Er stellte eine deutlich eingeschränkte Schul-
terfunktion links bei erhaltener Funktion im Unterarm und in der Hand links sowie multiple 
schmerzhafte Triggerpunkte im gesamten Schulterbereich bis in die Nacken- und Rückenmusku-
latur fest. Am 16. April 2021 berichtete er bei bekannten Diagnosen und Befunden, dass er den 
Beschwerdeführer insgesamt fünf Mal mit Procain behandelt habe, wobei keine Besserung der 
Schmerzen eingetreten sei. In der Folge seien Nervenblockaden durchgeführt worden. Im Rah-
men einer Plexusblockade sei eine relativ gute Analgesie erzielt worden, wobei jedoch Restbe-
schwerden auf der Innen- und Rückseite des Oberarms und Schulter verblieben seien. Dies 
wurde auch im Bericht vom 18. Mai 2021 bestätigt. Am 21. August 2021 teilte Dr. J.____ mit, 
dass zusätzlich zu den Nervenblockaden eine Behandlung mit Ketamin i.v. durchgeführt worden 
sei. Das Ergebnis sei jedoch zwiespältig gewesen, denn einerseits sei damit eine gute Analgesie 
gelungen, die zwei Tage angehalten habe. Andererseits seien ausgeprägte Nebenwirkungen in 
Form von Schwindel und Nausea aufgetreten. In seinem Verlaufsbericht vom 27. Oktober 2021 
bestätigte Dr. J.____ die gute Analgesie durch die Nervenblockade im Plexus brachialis. Die The-
rapie mit Ketamin sei nicht mehr weiterverfolgt worden. Hingegen habe er die analgetische Me-
dikation mit Palexia retard ergänzt. Hier habe sich bislang eine erkennbare Schmerzreduktion 
ohne ausgeprägte Nebenwirkungen gezeigt. Weiter hielt Dr. J.____ fest, dass der Versicherte – 
trotz der Teilerfolge – insbesondere durch die wiederholten Episoden starker Schmerzen im Alltag 
erheblich eingeschränkt sei. In Kombination mit der Funktionseinschränkung des Arms sei seine 
Arbeitsfähigkeit langfristig auf 50 % begrenzt. Diese Auffassung bestätigte Dr. J.____ in seinem 
Bericht vom 2. Juni 2022. 
 
6.3.10 Im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens äusserte sich Dr. E.____ am 
15. Dezember 2022 dahingehend, dass beim Beschwerdeführer eine schwere Funktionsein-
schränkung an der linken Schulter bestehe mit neuropathischen Beschwerden bei einer Plexus-
Zerrung. Er wies darauf hin, dass seit der Revisionsoperation am 30. Januar 2017 die neuropa-
thischen Schmerzen unverändert im Vordergrund stehen würden. Damals sei ein Traktionsscha-
den am Plexus brachialis entstanden, welcher sich zwar langsam und leichtgradig erhole, jedoch 
sicherlich narbige Veränderungen mit rezidivierenden Schmerzattacken hinterlassen habe. Der 
Versicherte sei deshalb regelmässig in der Schmerzbehandlung bei Dr. J.____. Es lägen prak-
tisch permanent Beschwerden und eine Hyperpathie an der Innenseite des Oberarms vor. Gele-
gentlich würden sich die Schmerzen über den ganzen Arm und die Schulter ausdehnen. In diesen 
Phasen ziehe er sich zurück und versuche mit Hydromorphon- und Tramaltropfen die Schmerzen 
zu beruhigen. Die permanenten Schmerzen würden seine Leistungsfähigkeit und den Schlaf be-
einträchtigen, weshalb er oft übermüdet sei. Dr. E.____ hielt weiter fest, dass die Funktion und 
die Beweglichkeit der linken Schulter massiv eingeschränkt seien. Die Motorik der Hand und des 
Vorderarms sei regelhaft und der Versicherte könne die Hand für leichte Tätigkeiten an einem 
Tisch und für Haltefunktionen einsetzen. Bewegungen im Schultergelenk vermeide er, da diese 
schmerzhaft seien und auch hyperpathische Schmerzen auslösen können. Klinisch fände sich 
eine Atrophie der ventralen Portion des Deltoideus mit einem sehr prominenten Akromion. Die 
laterale und dorsale Portion des Deltoideus würden eine Aktivität zeigen. Es läge eine abge-
schwächte Funktion des Bizepses und des Trizepses vor. Die Bewegungen seien passiv nicht 
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erweiterbar und würden zu Schmerzprovokation führen. Es bestünde aber eine gute Flexion im 
Ellbogengelenk und eine normale Fingermotorik. Aufgrund der am 14. Dezember 2022 gemach-
ten Röntgenbilder der linken Schulter stehe fest, dass der Prothesenschaft fest zementiert sei 
und keine Lockerungshinweise zeige. Auch die Region der Metaphyse sei fest integriert. Die 
Glenoidkomponente sei in korrekter Position fixiert und ebenfalls ohne Lockerungshinweise. Es 
bestehe ein minimales Notching, aber das Akromion sei knöchern unauffällig. Da die Funktion 
der linken Schulter massiv eingeschränkt sei und der Versicherte den linken Arm nicht anheben 
könne, könne er diesen im Alltag nicht einsetzen. Da ihm Bewegungen im Ellbogengelenk mög-
lich seien und die Motorik der Hand ihm dies erlauben, könne er Tätigkeiten auf Tischhöhe und 
Haltefunktionen mit der linken Hand durchführen. Bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit seien 
somit nicht nur der Funktionsverlust der linken Schulter zu werten, sondern auch die neuropathi-
schen Schmerzen, da diese viel schwerwiegender seien. Dr. E.____ attestierte dem Versicherten 
eine Arbeits- und Leistungsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit von höchstens 50 %. 
 
7. In Würdigung der vorstehend geschilderten medizinischen Unterlagen (bis E. 6.3.9) ging 
die Suva im angefochtenen Einspracheentscheid davon aus, dass beim Versicherten der medi-
zinische Endzustand hinsichtlich der von ihr anerkannten Unfallfolgen an der linken Schulter per 
Ende April 2022 erreicht sei. Es sei nicht ersichtlich, dass im genannten Zeitpunkt von einer Fort-
setzung der ärztlichen Behandlung noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands zu 
erwarten gewesen wäre. Der Beschwerdeführer bestreitet diese Einschätzung zu Recht nicht und 
sie hält auch einer gerichtlichen Prüfung stand. Aus diesem Grund ist vorliegend die Erreichung 
des Endzustands per 30. April 2022 zu bestätigen. 
 
8.1 Die Suva prüfte in der Folge den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Rente und 
eine Integritätsentschädigung. Dabei stützte sie sich bei der Beurteilung des medizinischen Sach-
verhalts und der zumutbaren Arbeitsfähigkeit im Wesentlichen auf die Ergebnisse, zu denen die 
Rehaklinik F.____ im Rahmen der durchgeführten Abklärung mit EFL vom 10. und 11. Januar 
2022 (vgl. Bericht vom 25. Januar 2022) und der Kreisarzt Dr. H.____ am 28. März 2022 gelang-
ten. Sie ging demzufolge davon aus, dass der Beschwerdeführer die angestammte Tätigkeit als 
Chauffeur nicht mehr verrichten könne. Es sei ihm aufgrund der Einschränkungen an der linken 
Schulter eine leichte Verweistätigkeit ganztags zumutbar, wobei zusätzlich zu den üblichen Pau-
sen täglich dreimal eine 15-minütige Pause aufgrund der Neuropathie des Armplexus linksseitig 
zu gewähren sei. Dabei sei folgendes Profil zu beachten: mit der linken Hand dürften nur Tätig-
keiten bis auf Gürtelhöhe verrichtet werden; es dürften keine Leitern und Gerüste bestiegen und 
absturzgefährdete Positionen eingenommen werden; Vibrationsbelastungen und körperferne Tä-
tigkeiten seien zu vermeiden. Weiter anerkannte sie erhaltungstherapeutische Massnahmen in 
Form von einmal wöchentlich Physiotherapie, zwei bis drei Serien Akupunktur pro Jahr, eine Fort-
setzung der medikamentösen Therapie mit Tramal Spray-Pumpe und Dafalgan bei Bedarf und 
alle sechs Monate eine Neuraltherapie mit medikamentöser Behandlung der Triggerpunkte im 
Bereich des Trapezius linksseitig.  
 
8.2 Dieser Beurteilung der Beschwerdegegnerin kann aus nachfolgenden Gründen nicht ge-
folgt worden: Zunächst ist daran zu erinnern, dass an die Beweiswürdigung strenge Anforderun-
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gen zu stellen sind, wenn ein Versicherungsfall gestützt auf versicherungsinterne Berichte ent-
schieden werden soll. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssig-
keit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vor-
zunehmen (vgl. E. 4.4.1 f.). Zweifel an der versicherungsinternen Beurteilung sind vorliegend 
nicht von der Hand zu weisen. Zwar wurden die Berichte des Kreisarztes und der Rehaklinik 
F.____ aufgrund von persönlichen Untersuchungen erhoben und sie sind für die streitigen Be-
lange umfassend. Hingegen überzeugen sie in der Darlegung der medizinischen Zusammen-
hänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation nicht. Auch leuchtet die quantitative 
Zumutbarkeitsbeurteilung der Rehaklinik F.____ im Rahmen der Abklärung mit EFL vom 25. Ja-
nuar 2022 und des Kreisarztes Dr. H.____ in den Berichten vom 22. Juni 2020 und 28. März 2022 
nicht ein. Demnach hätten die traumatischen Gesundheitsprobleme des Beschwerdeführers 
praktisch keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit in einer leichten adaptierten Verweistätigkeit, 
weil ihm eine solche Tätigkeit ganztags zumutbar sei, wobei ihm jedoch zusätzlich dreimal 15-
minütige Pausen zuzugestehen seien. Diese Einschätzung wurde durch die Rehaklinik F.____ 
und in der Folge auch durch den Kreisarzt offensichtlich ohne Berücksichtigung der geklagten 
starken neuropathischen Schmerzen vorgenommen. Sie gingen davon aus, dass die Schmerzen 
auf eine Symptomausweitung zurückzuführen seien. Diese Auffassung überzeugt jedoch nicht 
und widerspricht den eigenen Ausführungen der Rehaklinik F.____ im Austrittsbericht vom 6. 
September 2019. Diesem ist nach vierwöchigem Rehaaufenthalt unmissverständlich zu entneh-
men, dass sich die geltend gemachten Schmerzen in der linken Schulter aufgrund der klinischen 
und der radiologischen Befunde sowohl in ihrer Lokalisation als auch in der Intensität vollumfäng-
lich erklären lassen. Zudem wurde wegen der komplexen Situation an der linken Schulter mit 
dreimaligem Prothesenwechsel die Heilungsphase auf zwei Jahre geschätzt. Eine Symptomaus-
weitung – wie sie im Bericht vom 25. Januar 2022 als Erklärung für die Beschwerden genannte 
wurde – wurde nicht erwähnt. Eine solche fehlt auch in den Berichten von Dr. E.____ und Dr. 
J.____. Auch sie schreiben die geklagten Schmerzen einer neuropathischen Ursache und nicht 
einer Symptomausweitung zu (vgl. oben E. 6.3.1 und 6.3.10 sowie 6.3.9). Dr. J.____ hielt zuletzt 
in seinem im Rahmen des Einspracheverfahrens eingereichten Bericht vom 2. Juni 2022 ein-
leuchtend fest, dass die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers im Wesentlichen durch den 
Schaden an der linken Schulter bzw. am Arm sowie durch die periodischen Schmerzattacken 
erheblich reduziert sei. Eine dem Leiden angepasste Tätigkeit sollte daher einerseits die körper-
liche Beeinträchtigung berücksichtigen, andererseits auch die Tatsache, dass der Beschwerde-
führer im Schnitt an zwei Tagen pro Woche durch starke Schmerzen kognitiv eingeschränkt sei. 
An den übrigen Tagen habe er einen vermehrten Bedarf an Pausen und benötige eine Rückzugs-
möglichkeit. Somit bestehe eine maximale Arbeitsfähigkeit in einer dem Leiden angepassten Tä-
tigkeit von durchschnittlich 50 %. Die Beschwerdegegnerin stellte dazu im Einspracheentscheid 
ohne Begründung fest, dass die Einschätzung des Schmerztherapeuten Dr. J.____ aus somati-
scher Sicht nicht nachvollziehbar sei. Sie verkennt dabei jedoch, dass die Schmerztherapie auf-
grund der nach der Revisionsoperation vom 30. Januar 2017 entwickelten Schmerzsymptomatik 
eingeleitet wurde. Da Dr. J.____ zudem an einer neurologischen Ursache anknüpft, kann nicht 
von einer – unabhängig von somatischen Beschwerden – isoliert eingeleiteten Schmerztherapie 
gesprochen werden. Seiner Einschätzung kann daher nicht von vornherein jede Relevanz abge-
sprochen werden. Vielmehr erscheint sie geeignet, Zweifel an den von der Beschwerdegegnerin 
eingeholten Berichten zu wecken. Dies umso mehr, als der behandelnde Orthopäde Dr. E.____ 
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die Auffassung vertritt, dass die neuropathischen Schmerzen seit der Revisionsoperation am 
30. Januar 2017 im Vordergrund stehen würden. Diese Einschätzung bestätigte er auch im Be-
richt vom 15. Dezember 2022. Zwar erging dieser Bericht erst nach Erlass des angefochtenen 
Einspracheentscheids vom 23. September 2022 als rechtsprechungsgemäss zeitliche Grenze 
der richterlichen Überprüfungsbefugnis. Da dieser Berichte jedoch Rückschlüsse auf den Ge-
sundheitszustand im Zeitpunkt des Einspracheentscheids zulässt, ist er entgegen der Auffassung 
der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen (vgl. oben E. 2). Dabei 
ist insbesondere zu beachten, dass Dr. E.____ den Beschwerdeführer seit seinem Unfall vom 25. 
November 2011 betreut und mehrmals operierte. Sein Bericht vom 15. Dezember 2022 ist daher 
unter Berücksichtigung der früheren Berichte zu würdigen, in denen er als Operateur und behan-
delnder Arzt beständig auf eine ausgeprägte Einschränkung der linken Schulter hinwies, welche 
er in erster Linie auf den Traktionsschaden am Plexus brachialis und den daraus entstandenen 
neuropathischen Schmerzen zurückführte. Diese Schmerzen würden nicht nur die Funktion des 
linken Arms einschränken, betonte er, sondern auch zu einer allgemeinen Leistungsverminde-
rung führen. Bei der Zumutbarkeitsbeurteilung seien deshalb nicht nur der Funktionsverlust der 
linken Schulter zu werten, sondern auch die schwerwiegenden neuropathischen Schmerzen. Er 
attestierte dem Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund eine Arbeitsfähigkeit von maximal 50 
% in einer adaptierten Tätigkeit. Diese konkreten und differenzierten spezialärztlichen Untersu-
chungsergebnisse machen deutlich, dass die geklagten Schmerzen eine neurologische und da-
mit eine somatische Ursache haben. Zudem sind sie geeignet, geringe Zweifel an der Schlüssig-
keit der Beurteilung des Kreisarztes zu wecken (Urteil des Bundesgerichts vom 31. Januar 2012, 
8C_800/2011, E. 3.3). Weiter werden diese Beurteilungen auch den durch den Beschwerdeführer 
im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens geschilderten Schmerzen gerecht. So wies er den 
Kreisarzt Dr. H.____ im Rahmen der Untersuchung vom 22. Juni 2020 darauf hin, dass er Links-
händer sei und mit der linken Hand schreibe. Es käme in Ruhe zu einschiessenden Beschwerden 
mit stechenden Schmerzen im Bereich der linken Schulter, auf welcher er auch nicht liegen 
könne. Insgesamt hätten sich insofern die Beschwerden gebessert, als dass sich die Kraft in der 
linken Hand verbessert hätte und auch die Sensibilität im Bereich des linken Arms etwas zurück-
gekehrt sei. Weiter äusserte er sich dahingehend, dass er bei Bedarf Dafalgan und zusätzlich bei 
Schmerzen in der visuellen Analogskala noch Tramal-Tropfen einnehme. Diese Ausführungen 
berücksichtigte Dr. H.____ nur insofern, als er dem Beschwerdeführer bei einer 100%igen Ar-
beitsfähigkeit in einer leichten adaptierten Tätigkeit drei zusätzliche Pausen à je 15 Minuten pro 
Tag zugestand. Im weiteren Verlauf brachte der Beschwerdeführer am 20. Januar 2021 betref-
fend die Schmerzentwicklung gegenüber der Beschwerdegegnerin vor, dass seit Beginn der 
durch die IV initiierten Umschulung die Beschwerden in der linken Schulter stärker geworden 
seien und die postulierten Zusatzpausen von dreimal 15 Minuten nicht ausreichen würden, um 
nach einer Schmerzattacke weiter arbeiten zu können (vgl. act. 435). Im gleichen Sinne äusserte 
der Beschwerdeführer sich in einem Telefongespräch mit der Beschwerdegegnerin am 28. Juni 
2021. Er betonte, dass er dauernd Schmerzen in unterschiedlicher Intensität an der linken Schul-
ter habe, wobei insbesondere die wiederkehrenden Schmerzattacken belastend seien. Diese An-
gaben des Beschwerdeführers, welche in den spezialärztlichen Berichten der Dres. E.____ und 
J.____ und dem Austrittsbericht der Rehaklinik F.____ vom 6. September 2019 bestätigt werden, 
erwecken betreffend die im Bericht der Rehaklinik F.____ vom 25. Januar 2022 erwähnte Symp-
tomausweitung erhebliche Zweifel, weshalb darauf nicht abgestellt werden kann. Da der Kreisarzt 
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Dr. H.____ diese Ergebnisse in seinem Bericht vom 28. März 2022 jedoch berücksichtigte ohne 
sie kritisch zu hinterfragen oder selber weitergehende Abklärungen betreffend die beklagten 
Schmerzen in die Wege zu leiten, kann auch auf seine Beurteilung nicht abgestellt werden kann.  
 
8.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vorliegend erhebliche Zweifel an der Vollstän-
digkeit und Schlüssigkeit der von der Beschwerdegegnerin als massgeblich erachteten versiche-
rungsinternen Beurteilungen der Rehaklinik F.____ vom 25. Januar 2022 und des Kreisarztes 
Dr. H.____ vom 28. März 2022 bestehen. Nach dem oben Gesagten (vgl. E. 4.3 und 8.2.1 hiervor) 
kann bei diesem Beweisergebnis nicht auf die versicherungsinternen Beurteilungen abgestellt 
werden. Hält man sich zum einen die Komplexität des Beschwerdebilds des Versicherten und 
zum andern die sich aus dem Untersuchungsgrundsatz ergebende Pflicht des Versicherungsträ-
gers, den rechtserheblichen (medizinischen) Sachverhalt vollständig festzustellen (vgl. Art. 43 
Abs. 1 ATSG), vor Augen, so müssen die von der Suva im Verwaltungsverfahren getroffenen 
Abklärungen letztlich als unzureichend bezeichnet werden. Es sind deshalb weitere Abklärungen 
vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts die So-
zialversicherungsgerichte nicht mehr frei entscheiden können, ob sie eine Streitsache zur neuen 
Begutachtung an die Verwaltung zurückweisen. Die Beschwerdeinstanz hat vielmehr im Regelfall 
selbst ein Gerichtsgutachten einzuholen, wenn sie einen im Verwaltungsverfahren anderweitig 
erhobenen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Admi-
nistrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (BGE 137 V 263 ff. 
E. 4.4.1 ff). Da die Beschwerdegegnerin nicht alle erforderlichen Abklärungen vorgenommen hat 
und es nicht die Aufgabe der kantonalen Gerichte ist, im Verwaltungsverfahren versäumte medi-
zinische Abklärungen nachzuholen, steht einer Rückweisung an die Vorinstanz auch unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts nichts entgegen. Die Suva hat deshalb 
den somatischen medizinischen Sachverhalt in Bezug auf die Auswirkungen der Beschwerden 
der linken Schulter unter Berücksichtigung der ausgeprägten Schmerzproblematik extern ortho-
pädisch und neurologisch abklären und den Umfang der unfallbedingten Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit insgesamt neu beurteilen zu lassen.  
 
9.1 Gestützt auf die Ergebnisse ihrer Aktenergänzung wird die Suva über den Leistungsan-
spruch des Versicherten (Invalidenrente und Anspruch auf erhaltungstherapeutische Massnah-
men) neu zu befinden haben. Für die Bemessung der Invalidität von erwerbstätigen Versicherten 
ist Art. 16 ATSG anwendbar (Art. 18 Abs. 2 UVG). Danach ist der Invaliditätsgrad aufgrund eines 
Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte 
Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und 
allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Ar-
beitsmarktlage erzielen könnte (lnvalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbsein-
kommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Valideneinkommen). 
Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden hypotheti-
schen Erwerbseinkommen ziffernmässig möglichst genau ermittelt und einander gegenüberge-
stellt werden. Aus der Einkommensdifferenz lässt sich der Invaliditätsgrad bestimmen (allge-
meine Methode des Einkommensvergleichs; BGE 128 V 29 E. 1, 104 V 136 E. 2a und b). 
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9.2.1 Für die Bemessung des Valideneinkommens ist entscheidend, was die versicherte Person 
im massgebenden Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns aufgrund ihrer beruflichen Fä-
higkeiten und ihrer persönlichen Umstände nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit ohne Gesundheitsschaden tatsächlich verdient hätte. Das Valideneinkommen ist 
so konkret wie möglich festzusetzen. Da nach empirischer Erfahrung in der Regel ohne gesund-
heitliche Beeinträchtigung die bisherige Tätigkeit weitergeführt worden wäre, ist Anknüpfungs-
punkt für die Bestimmung des Valideneinkommens grundsätzlich der letzte vor Eintritt der Ge-
sundheitsschädigung erzielte, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung 
angepasste Verdienst (BGE 134 V 322 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts vom 17. November 
2020, 9C_109/2020, E. 2.2.2). Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit er-
stellt sein (Urteil des Bundesgerichts vom 3. November 2021, 9C_354/2021, E. 4.2 mit Hinwei-
sen). Ist ein konkreter Lohn nicht eruierbar oder hätte die versicherte Person ihre bisherige Stelle 
auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigung verloren, so können die Zahlen der Lohnstrukturer-
hebung (LSE) des Bundesamts für Statistik herangezogen werden (Urteile des Bundesgerichts 
vom 21. Dezember 2016, 8C_728/2016, E. 3.1 und vom 9. Juni 2015, 9C_212/2015, E. 5.4). 
 
9.2.2 Im angefochtenen Einspracheentscheid bestimmte die Suva das Valideneinkommen 
aufgrund der LSE 2020, TA1_tirage_skill_level, Total, Männer, Kompetenzniveau 2, und ermit-
telte für das Jahr 2022 einen an die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit und an die Nominal-
lohnentwicklung angepassten Lohn von Fr. 73'746.--. Sie hielt dazu fest, es sei aufgrund der Ak-
tenlage nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt, dass der Versicherte als Chauffeur 
ohne Unfall weiterhin einen Jahreslohn von Fr. 157'560.-- erzielen würde, weshalb bei der Be-
messung des Valideneinkommens nicht auf den zuletzt erzielten Lohn abgestellt werden könne. 
Sie wies dabei insbesondere auf die Tatsache hin, dass allen Chauffeuren der Firma B.____ 
GmbH per Ende Juli 2017 aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt worden sei.  
 
9.2.3 Diesem Vorgehen der Beschwerdegegnerin widerspricht der Beschwerdeführer. Anläss-
lich der Parteiverhandlung führte er wie bereits in den schriftlichen Eingaben (vgl. insbesondere 
Schreiben vom 14. April 2023) aus, dass er und seine – auch als Auskunftsperson befragte – 
Lebensgefährtin G.____ die Firma B.____ GmbH im Jahr 2010 gegründet und die Tätigkeit ab 
März 2011 aufgenommen hätten. Zweck der Firma sei in erster Linie der Transport von Medika-
menten gewesen. Da in dieser Branche Frauen nicht so gut akzeptiert seien, habe der Beschwer-
deführer von Beginn weg über die Funktion als Chauffeur hinausgehende Arbeiten verrichtet und 
die Firma gegen aussen vertreten. Er sei die Ansprechperson für die Chauffeure gewesen und 
sei auch gegenüber den Kunden als Kontaktperson aufgetreten; er sei als Chef wahrgenommen 
worden. Dieses grosse Engagement und die wahrgenommene Verantwortung hätten auch den 
hohen Lohn gerechtfertigt. Er sei aber aus anderen Gründen nicht als Geschäftsführer der Firma 
B.____ GmbH im Handelsregister eingetragen gewesen. Die entsprechende Eintragung habe 
immer auf G.____ gelautet. Die Firma habe sich von Beginn weg stabil entwickelt und habe auch 
seinen Ausfall nach dem Unfall im November 2011 gut überwunden. Er sei optimistisch gewesen, 
dass die Verletzung ausheile und er wieder die angestammten Arbeiten übernehmen könne. 
Nach dem Rückfall im Herbst 2016 und der Schulteroperation Ende Januar 2017 sei die Situation 
jedoch anders gewesen. Er sei sehr deprimiert gewesen, weil sein linker Arm gelähmt gewesen 
sei und er seine Aufgaben nicht mehr habe erfüllen können. Zudem sei G.____ in ihrer Position 
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als Geschäftsführerin nicht ernst genommen worden, worunter auch die Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen gelitten habe. Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, den Betrieb zu 
reorganisieren, die Geschäftstätigkeit herunter zu fahren und die Verträge mit den Kunden zu 
kündigen. Die Arbeitsverträge mit den angestellten Chauffeuren habe man sodann per Ende Juli 
2017 aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst. Im Rahmen der Parteiverhandlung wurde weiter 
betont, dass diese Massnahmen nicht aus wirtschaftlichen Gründen im Sinne eines schlechten 
Geschäftsgangs erfolgt seien, denn die Firma B.____ GmbH habe ein stabiles finanzielles Fun-
dament aufgewiesen. Vielmehr sei die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers der 
Grund für diese Massnahmen gewesen. 
 
9.3 Unter Berücksichtigung dieser nachvollziehbaren Ausführungen des Beschwerdeführers 
wird deutlich, dass die Bemessung des Valideneinkommens einer vertieften Abklärung bedarf 
und das Abstellen auf die LSE zu kurz greift. Dies umso mehr, als bei der Bestimmung des Vali-
deneinkommens in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Ein-
kommensentwicklung angepassten Lohn anzuknüpfen ist (vgl. oben. E. 9.2.1). Unter diesen Um-
ständen wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Rückweisung bei der Bemessung des 
Valideneinkommens unter anderem die Geschäftsunterlagen der Firma B.____ GmbH und die 
Abschlüsse der Jahre 2016 und 2017 heranziehen und abklären müssen, wie sich deren wirt-
schaftliche Situation damals präsentierte.  
 
10. Demzufolge ist die Angelegenheit in Aufhebung des angefochtenen Einspracheent-
scheids vom 23. September 2022 zur weiteren Abklärung des medizinischen Sachverhalts sowie 
des für die Vornahme des Einkommensvergleichs notwendigen Sachverhalts an die Beschwer-
degegnerin zurückzuweisen und die Beschwerdegegnerin hat über die Ansprüche des Beschwer-
deführers neu zu verfügen. Die Beschwerde ist in diesem Sinne gutzuheissen. 
 
11.1 In BGE 137 V 314 hielt das Bundesgericht in Änderung seiner bisherigen Rechtspre-
chung fest, dass einer Beschwerde führenden Partei auch dann Gelegenheit zum Rückzug der 
Beschwerde zu geben ist, wenn das kantonale Gericht beabsichtigt, eine rentenzusprechende 
Verfügung aufzuheben und die Sache zur weiteren Abklärung und neuer Entscheidung an die 
Verwaltung zurückzuweisen. Damit soll eine Schlechterstellung gegenüber Beschwerde führen-
den Versicherten behoben werden, bei denen das kantonale Versicherungsgericht die verfü-
gungsweise zugesprochene Rente selber herabsetzt oder sogar aufhebt. Denn diese Personen 
haben die Möglichkeit, ihre Beschwerde gestützt auf Art. 61 lit. d des Bundesgesetzes über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 zurückzuziehen 
und so der drohenden Verschlechterung ihrer Rechtsposition zu entgehen. In der gebotenen 
Kürze werden deshalb nachfolgend die wichtigsten Erwägungen des Kantonsgerichts dargelegt. 
 
11.2 Entsprechend dieser Rechtsprechung des Bundesgerichts wäre das Kantonsgericht im 
vorliegenden Verfahren verpflichtet gewesen, den Fall zunächst auszustellen und dem Beschwer-
deführer Gelegenheit zu geben, seine Beschwerde vom 26. Oktober 2022 gegen den Einsprache-
entscheid der Beschwerdegegnerin vom 23. September 2022 zurückzuziehen. Nachdem der Be-
schwerdeführer im Rahmen der Parteiverhandlung ausdrücklich erklärt hat, dass er auf einen 
Rückzug der Beschwerde verzichtet, kann auf diesen Verfahrensschritt jedoch verzichtet werden. 
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12.1 Es bleibt über die Kosten des Verfahrens zu befinden. Nach Art. 61 lit. fbis ATSG ist das 
Verfahren bei Streitigkeiten über Leistungen kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz 
vorgesehen ist. Da das UVG keine grundsätzliche Kostenpflicht vorsieht, sind für das vorliegende 
Verfahren keine Kosten zu erheben. anwendbaren Fassung ist das Verfahren vor dem kantona-
len Versicherungsgericht kostenlos, weshalb vorliegend keine Kosten zu erheben sind.  
 
12.2 Gemäss Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende Beschwerde führende Person Anspruch 
auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Gericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den 
Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses be-
messen. Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts genügt für den bundesrechtlichen Anspruch 
auf eine Parteientschädigung auch ein formelles Obsiegen in dem Sinne, dass der Beschwerde 
führenden Person durch die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Rückweisung der 
Sache an die Verwaltung zur weiteren Abklärung und neuen Beurteilung alle Rechte im Hinblick 
auf eine beanspruchte Leistung gewahrt bleiben (BGE 132 V 215 E. 6.2). Nachdem die Be-
schwerde gutzuheissen und die Sache zur erneuten Abklärung im Sinne der Erwägungen an die 
Suva zurückzuweisen ist, hat diese dem Versicherten eine Parteientschädigung auszurichten. 
Seine Rechtsvertreterin hat in ihrer Honorarnote vom 20. April 2023 einen Zeitaufwand von 22.66 
Stunden geltend gemacht. Hinzuzurechnen ist der Aufwand für die Parteiverhandlung. Unter Be-
rücksichtigung desselben rechtfertigt es sich, der Rechtsvertreterin insgesamt 26 Stunden für ihre 
Bemühungen zu entschädigen. Dieser Aufwand ist mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen 
Stundenansatz von Fr. 250.-- zu vergüten (vgl. § 3 Abs. 1 der Tarifordnung für Anwältinnen und 
Anwälte vom 17. November 2003). Nicht zu beanstanden sind die in der Honorarnote ausgewie-
senen Auslagen von Fr. 62.15. Dem Beschwerdeführer ist somit eine Parteientschädigung in der 
Höhe von Fr. 7'067.45 (26 Stunden à Fr. 250.-- zuzüglich Auslagen von Fr. 62.15 plus 7,7 % 
Mehrwertsteuer) zu Lasten der Suva zuzusprechen. 
 
13.1 Gemäss Art. 90 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 
ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht zulässig ge-
gen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. Selbstständig eröffnete Zwischenentscheide 
sind – mit Ausnahme der Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegeh-
ren (vgl. Art. 92 BGG) – nur mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar, 
wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können vgl. (Art. 93 Abs. 1 lit. a 
BGG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und 
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren er-
sparen würde (vgl. Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
handelt es sich bei einem Rückweisungsentscheid an den Versicherungsträger zur Aktenergän-
zung und anschliessenden Neuverfügung nicht um einen Endentscheid, sondern um einen Zwi-
schenentscheid im Sinne von Art. 93 Abs. 1 BGG. Dies gilt auch für einen Rück-weisungsent-
scheid, mit dem eine materielle Teilfrage (z.B. eine von mehreren materiell-rechtlichen An-
spruchsvoraussetzungen) beantwortet wird (BGE 133 V 481 f. E. 4.2). 
 
13.2 Beim vorliegenden Rückweisungsentscheid handelt es sich somit um einen Zwischen-
entscheid im Sinne des BGG. Demnach ist gegen ihn eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
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Angelegenheiten an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93 Abs. 1 BGG genannten Voraus-
setzungen zulässig. Ob diese erfüllt sind, entscheidet das Bundesgericht. Die nachstehende 
Rechtsmittelbelehrung erfolgt unter diesem ausdrücklichen Vorbehalt. 
 
 



 

 
 
Seite 21   http://www.bl.ch/kantonsgericht 

Demgemäss wird  e r k a n n t : 

 

://: 1. Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, als der angefochtene 
Einspracheentscheid der Suva vom 23. September 2022 aufgehoben 
und die Angelegenheit zur weiteren Abklärung im Sinne der Erwägun-
gen und zum Erlass einer neuen Verfügung an die Suva zurückgewie-
sen wird. 

 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

 3. Die Suva hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung in Höhe 
von Fr. 7'067.45 (inkl. Auslagen und 7.7 % Mehrwertsteuer) zu bezah-
len. 
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